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ІЭ n e r a p u b l i c a . • - - > 

W S V • 

сЧЭбІ-6 'Й» . welche die Bauerschaft leistet. 

i . 

Л*)к Stellung der Nekruten und deren Aussteuer. 

II . 

Die Posi,Fourage beträgt von jedem Nedisions-HakeN vier Loof sechs Kannen Hafer, 
fünf und dreißig Liespfund H>en, vier Liespfund Stroh, und einen Drittheil-Quadrat-Faden 
von sechs Fuß hoch uud sechs Fuß breit, rinhallig Holz. Die, Armo 1З02 bewilligte Zulaqe 
giebt der Hof. 

III. 

Die Anfuhr der Ban-Materialien, und Stellung der Arbeiter beim Vau und Repa, 

^ture» der Kirche, Pastorars-Schul, uud Postirungs-Gebäude, Quartier-Häuser und Kaval-
leric-Ställe, die Besoldung der Bauer-Richtcr, Bauer-Vcisttzcr in den Behörden, wie ar.ch 
die Geld-Beiträge, und die Stellung der Postknechte, nach ~de« obrigkeitlich ergangenen 
Verordnungen und darnach gemachten Neparlitionen. 

IV. 

Die Prediger-Gerechtigkeit beträgt von jeglichem Gesinde, vhnc Berücksichtigung der 
mehrern Wirthe, die sich darin getheilt haben, ein Drittheil Loof jeglichen Korns. 

. 

Schnlmeister-Gerechtigkeit n n t ^ ^ ' ^ ' / L o o f Korn von jeglicher Gesindes-Stelle, ohne. 
Berücksichtigung der mehrern Wirthe daselbst. 

V I . 
Die oorschristinäßigen Beiträge zum Bauer, Magazin und dessen Erbauung. 

V I I . 
Die obrigkeitlich verordneten Schicsipfcrdc für Progon. 

V I I I . 
Arrestanten,Transport und Patenten-Post. 

IX. 

Holz für das Nttitair, aus dem herrschaftlichen ^33alde. 

X. 

Nnterhaltung aller Arten von Kirchen- und publiken V3egel̂  

X I . 
Der Bauer hat die Kopfsteuer jedesmal, nach der zuletzt statt gesundeuen Kopfsteuer-, 

Revision, zufolge der hochobrigkeillichen Bestimmuug, zu zahlen. 



XII. 

Der Veitrag, welchen die Gutsherrschaft, für die erlassenen Noßdicnsi- Schieß« und 

Balken-Gelder, zum Besten der Bauerschaft, bei Erlegung der 5^opfsteuer, jährlich zuzulegen 

hat, bestehet in ^O Rubel ^?^? Kopeken. Anßerdem hat die Guts «Verwaltung für 

die Hofcolente die Kopfstcner, nach der zuletzt statt gefundenen Revision, zufolge der obrigkeitli-

chcn Bestimmung, zu entrichte«. 

R e g l e m e n t 

Für den ordinalen Gehorch zu Pferde, das ganze Jahr durch, und für 
den ordinairen Gehorch zu Fuße, im Sommer. 

i. 
Äcr ordinaire Gehorch zu Pferde, das ganze Jahr durch, ist bei denen Bauern, wcl-

che fünf Tage zu Pferde die Woche, obev zwei hundert und fünfzig Tage zu Pferde, das 
gauze Jahr durch, zu leisten habe», zu fünfzig Wochen, so wie wiederum der ordinaire Ge-
horch, zu füuf Fußtagen die Woche, oder ein hundert und dreizehn Tagen den Sommer durch, 
von S t . Georgen bis Michaelis, zu zwei und zwanzig Wochen, drei Tage, berechnet. Daher 
haben diefe Bauern, die, außer dem Sonntage, in die Arbeitszeit fallenden Feiertage, nicht 
nachzudieueu. 

I I . 

Bei denjenigen Bauern, welche weniger als fünf Tage die Woche zu leisten haben, 

ist der ordinaire Gehorch zu Pferde, das ganze Jahr durch, zu zwei und fünfzig Wochen, 

und zu Fuß, von S t . Georgen bis Nichaelis, zu drei und zwanzig Wochen berechnet. 

III. 
Hiernach werden nun nachstehende Gattungen von Bauern berechnet: 

i. Die vier dreiviertel Tages-Baueru, welche zu Pferde zwei hundert sieben und vierzig 
Tage das Jahr durch, und zu Fl,ß ein hundert neun einvierlel Tag, von S t . Georgen 
bis Nichaelis, leisten müssen, stellen in der einen Woche vier Tage, und alödaun drei 
Wochen hintereinander, jede Woche fünf Tage zu Pferde sowohl, wie zu Fuß. 

2. Die vier zweidrittel Tages,Bauern, welche zu Pferde zwei hundert zwei und vierzig 
zwcidrittcl Tage, das Jahr durch, nn> zu Fuß eiu hundert sieben eindrittel Tag, 
von S t . Georgen bis ЖісЫеІіз, leisten müssen, stellen in der einen Woche vier Tage, 
und alsdann zwei Wochen hintereinander, fünf Tage. 

J. Die vier einhalb Tagcs-Bauern, welche zn Pferde zwei hundert vier und dreißig Ta-
ge das Jahr durch, uud zu Fuß eiu hundert drei eine« halbe» Tag, von S t . Georgen 
bis NNchaelis, leisten müssen, stellen in der einen Woche vier Tage, und alsdann in 
der andern Woche fünf Tage. 

4. Die vier eindrittel Tages-Bauern, welche zu Pferde zwei hundert fünf und zwanzig 
eindrittel Tag das Jahr durch, und zu Fuß neun und neunzig zweidrittel Tag, von 
S t . Georgen bis Michaelis, leisten muffen, stellen in der einen Woche fünf Tage nnd 
alsdann zwei Wochen hintereinander, vier Tage. 

£. Die vier einviertel Tages »Bauern, welche zu Pferde zwei hundert ein und zwanzig Tage 
das Jahr durch, und zu Fuß sieben nnd neunzig dreiviertel Tag, von S t . Georgen 



bis Michaelis, leisten muffen, stellen sie in einer Woche fünf Tage, und alsdann drei 
Wochen hintereinander, vier Tage. 

6. Die Vier«Tages-Vauern, welche zu Pferde zwei hundert Und acht Tage das Jahr 

durch, und zu Fuß zwei und neunzig Tage, von S t . Georgen bis Wichaelis, leisten 

müssen, stellen in '̂der Woche des Jahres vier Tage zu Pferde, und von S t . Georgen 

b-is Michaelis vier Tage zu Fuß. 

7. Die drei dreiviertel Tages «Bauern, lvelche zu Pferde ein hundert fünf und neunzig 

Tage das Jahr durch, und zu Fuß sechs und achtzig einoiertel Tag, von Sr. Georgen 

bis Michaelis, leisten, stelle« in einer Woche drei Ta^e, und alsdann drei Wochen 

hinlereinander, vier Tage. 

lt Die drei zweidrittel Tages-Bauern, welche zu Pferde ein hundert neunzig zweidrit-

lcl Tage das Jahr durch, und zu Fuß vier und achtzig eindrittel Tag, von S t . 

Georgen bis Michaelis, leisten, stellen in einer Woche drei Tage, und alsdann zwei 

Wochen hintereinander vier Tage. 

9. Die drei einhalb Tages-Bauern, welche zu Pferde ein hundert zwei und achtzig Tage 
das Jahr durch, und zu Fuß achtzig einen halben Tag, von S t . Georgen bis ЗІГЬ 
chaelis, leisten, stellen in einer Woche drei Tage, und alüdann die andere Woche 

vier Tage. 

10. Die drei eindrittel Tages-Bauern, welche zu Pferde ein hundert drei und siebenzig ein-. 

drittel Tag das Jahr durch, und zu Fuß sechs uud siebenzig zwcidritlel Tage, von 
S t . Georgen bis Michaelis, leisten, stellen in einer Woche vier Tage, und alsdann 
zwei Wochen hintereinander, drei Tage. 

11. Die drei einviertel Tages-Bauern, welche zu Pferde ein hundert und nenn und sech-
zig Tage, das Jahr durch, und zu Fuß vier und siebenzig dreiviertel Tag, von S t . 
Georgen bis Michaelis, leisten, stellen in einer Woche vier Tage, und alsdann in drei 
Wochen hintereinander, drei Tage. 

12. Die Drei-Tages-Banern, welche zu Pferde ein hundert sechs und fünfzig Tage das 

Jahr durch, und zn Fuß nenn und sechszig Tage, von S t . Georgen bis Michaelis, 

leisten, stellen in jeder Woche des Jahres drei Tage zu Pferde, und von St . Georgen 

bis Michaelis noch drei Tage zu Fuß. 

ig. Die zwei dreiviertel Tages-Bauern, welche zu Pferde eil« hundert drei und vierzig 
Tage, das Jahr durch, uud zu Fuß drei und sechzig einviertel Tag, von S t . Geor-
gen bis Michaelis, leisten, stellen in einer Woche zwei Tage, und alsdann drei Wo-
che» hintereinander, drei Tage. 

14. Die zwei zweidrittel Tages-Banern, welche zu Pferde ein hundert acht und dreißig 
ziveidrittel Tag, das Jahr durch, und zu Fuß ein und sechzig eindrittel Tag, von 
S t . Georgen bis Michaelis, leisten, stellen in einer Woche zwei Tage, und alsdann 
zwei Wochen hintereinander, drei Tage. 

i£. Die zwei einhalb Tages-Bauer», welche zu Pferde ein hundert und dreißig Tage, 
das Jahr durch, uud zu Fuß sieben und fünfzig einen halben Tag, von S t . Georgen 
bis Michaelis, leisten, stellen in einer Woche zwei Tage, die andere Woche drei Tage, 
oder jede zweite Woche fünf Tage. 

16. Die zwei eindrittel Tages «Bauern, welche zn Pferde ein hundert ein und zwanzig 
eindrittel Tag, das Jahr durch, und zn Fuß drei und fünfzig zwcidritlel Tag, von 
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S t . Georgen bis Michaelis, leisten, stellen in einer V3oche drei Tage, und alsdann 
zwei Wochen hintereinander zwei Tage. 

15. Die zwei einviertel Tagc-;-Vanern, welche zu Pferde ein hundert und fiebeuzehn Tage, 
das Jahr durch, und zu Fuß ein «nd fünfzig dreiviertel Tag, von S t . Georgen bio 
ЗХПфйеІі*, leisten, stellen in einer Woche drei Tage, und alvdann drei Wochen hinter-

einander zwei Tage. 

ig. Die zwei Tages-Vaurrn, welche zn Pferde rin hlludert und vier Tage das Jahr durch, 

und zu Fuß stchc- nnd vierzig Tage, von S t . Georgen Ыз Michaelis, leisten, stellen in 

jeder Woche des Jahres zwei Tage zu Pferde, und von S t . Georgen bis Michaelis zwei 

Tage zu Fliß, odcr jede zweite Woche vier Tage. 

19. Die ein drriviertrl Tages-Vanern, welche zn Pferde ein und neunzig Tage das Jahr 
hurch> uud zu F,tß vierzig einviertel Tag, von St . Georgen bis Wichaelis, leisten, stek 
lcn in einer Woche einen Tag, und alsdann drei Wochen hintereinander, zwei Tage. 

20. Л)іс ein zwciorittel Tages-Bauern, welche zu Pferde sechs und achtzig zweidrittel Tag, 

das Jahr, und 511 Fuß acht und dreißig cindrittel Tag, von S t . Georgen bis Michaelis, 
leisten, stellen in tiua Woche einen Tag, und alsdann zwei Wochen hintereinander zwei 
Tage. 

21. Die ein einhalb Tages-Bauern, welche zu Pferde acht nnd stebeuzig ̂ Tage, das Jahr 
dnrch, nnd zu Miß vier und dreißig einen halben Tag, von S t . Georgen bis Michaelis, 
leisten, stellen in einer Woche einen Tag, die andere Woche zwei Tage, oder jede zweite 
Woche drei Tage. 

22. Die ein eindrittel Tages-Bauern, welche zu Pferde neun und sechzig eindrittel Tag das 
Jahr dnrch, uttd zu Faß dreißig zweidriltel Tage, von S t . Georgen bis Michaelis, leb 
sten> stellen in einer Woche zwei Tage, und alsdann zwei Wochen hintereinander einen 
Tag. 

23. Die ein einviertel Tages-Bauer», welche zu Pferde fünf und sechzig Tage, das Jahr 
durch, und zu Fuß acht und zwanzig dreiviertel Tag, von S t . Georgen bis Michaelis 
leisten > stellen in einer Woche zwei Tage, und alsdann drei Wochen hintereinander 
rinen Tag. 

24. Die ein Tages-Banern, welche zu Pferde zwei nnd fünfzig Tage, das Jahr durch, und 
zu Fuß drei und zwanzig TaHe, von S t . Georgen bis Michaelis^ leisten, stellen wöchent̂  
lieh, das Jahr durch, einen Tag z« Pferde, und von S t . Georgen bis Michaelis einen 
Tag zu Fuß; oder sie stellen in vier Wochen gar keinen Tag, dagegen in der fünften 
Woche fünf Tage. 

26. Die dreiviertel Tages-Bauern, welche zu Pferch neun nnd dreißig Tage, das Jahr durch, 
und zu Fuß siebenzehn einviertel Tag, von S l . Georgen bis Michaelis, leisten, stellen 
drei Wochen lang gar keinen und die vierte Woche drei Tage. 

26. Die zweidrittel Tages-Bauern, welche zu P|ei.'de vier nnd dreißig zweidriltel Tag, bas 
Jahr durch, und zu Fnß fünfzehn cindrittel Tag, von St . Georgen bis Michaelis, 
leisten, stellen zwei Wochen lana. gar keinen, und die dritte Woche доеі Tage. 

27. Die eiuhalk Tages-dauern, welche zu Pferde sechs und zwanzig Tage, das Jahr durch, 

und zu Fuß eilf einen halben Tag, von S t . Georgen bis Michaelis, leisten, stellen jede 
zweite Woche einen Tag, oder jede zehnte Woche fünf Tage. 



в. 
Für den ordinairm Gehorch zu Fuß, von Michaelis bis St . Georgen. 

IV. 

Dcr ordiuaire Winker-Gchorch zu Fuß, von Michaelis bis S t . Georgen, isi anf nenu 
und zwanzig Wochen berechnet. 

V. 

Hiernach werden nun die verschiedenen Gattungen von Bauern berechnet. 

1. Die'fünf Tages-Bauern, welche ein hundert fünf und vierzig Tage, in der Zeit von 
ЭШфлсІіз bis S t . Georgen, leisten, stellen wöchentlich fünf Tage, und haben die in 
die Arbeits- Zeit einfallenden Feiertage nachzudicnrn. 

2. Die vier dreiviertel Tages-Vaucru, welche ein hundert sieben und dreißig dreiviertel 
Tag, in der Zeit von ЖіфсиЧі» bis S t . Georgen, leisten, stellen in einer Weihe vier 
Tage, und alsdann drei Nochen hintereinander, fünf Tage. 

3. Die vier zweidrittel Tages-Bauern, welche ein hundert füuf und dreißig cindrittcl 
Tag, in der Zeit von Nlichaelis bis St . Georgen, leisten, stellen in einer Woche vier 
Tage, uud alsdann zlvci Wochen hintereinander, füuf Tage. 

4. Die vier einhalb Tages-Banern, welche ein hnndert und dreißig einhalb Tag, in der 
Zeit von NNchaelis bis S t . Georgen, leisten, stellen in einer Woche vier Tage, und in 

der zweiten Woche fünf Tage. 

0. Die vier eindrille! Tages-Banern, welche ein hnndert fünf und zwanzig zweidrittel Tag, 
in der Zeit von ЗШсЬстсІіз bis S t . Georgen, leisten, stellen in einer Woche fünf Tage, 

uud alsdann zwei Wochen hintereinander, vier Tage. 

6. Die vier einviertel Tages-Baucru, welche ein hundert drei und zwanzig einviertcl Tag, 
in der Zeit von Nichaelis Ыв S t . Georgen, leisten, stellen in einer Woche fünf Tage, 

uud alsdaun drei Woche» hintereinander, vier Tage. 

>?. Die Vier-Tages-Bauern, welche ein hundert und sechszehn Tage, in der Zeit von 9I£b 
chaelis bis S t . Georgen, leisten, stellen in jeder Woche vier Tage. 

8. Die drei dreiviertel Tages-Bauern, welche ein hundert und acht dreiviertel Tag, in der 
Zeit von Ncichaelis bis S t . Georgen, leisten, stellen in einer Woche drei Tage, und 
alsdauu drei Wochen hintereinander, vier Tage. 

9. Die drei znicidritlel Tages «Bauern, welche ein hundert und sechs eindrittel Tag, in der 
Zeit von N?ichaclis bis S t . Georgen, leisten, stellen in einer Woche drei Tage, und 
alsdann zwei Wochen hintereinander, vier Tage. 

10. Die drei einhalb Tagcs-Bancrn, welche ein hundert nnd cinhalb Tag, in der Zeit von 
Michaelis bis S t . Georgen, leisten, stellen in einer Woche drei Tage., und alsdann die 

andere Woche vier Tage. 

ті. Die drei eindrittel Tages-Bancrn, welche sechs und neunzig zweidrittel Tag, in der Zeit 
von Michaelis bis S t . Georgen, leisten, stellen in einer Woche vier Tage, und alsdann 

zwei Wochen hintereinander, drei Tage. 

1-2. Die drei einviertel Tages-Bauern, welche vier und neunzig einviertel Tag, in der Zeit 
von Iüichaelis bis S t . Georgen, leisten, stellen in einer Woche vier Tage, uud alsdann 

drei Wochen hintereinander, drei Tage. 
'•# ¥ '# 2 
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iZ. Die Drei - Tages - Bauern, welche sieben und achtzig Tage, in der Zeit von Michaelis bis 

S t Georgen, leisten, stellen wöchentlich drei Tage. 

i4. Die zwei dreiviertel Tages-Baucrn, welche neun und stebenzig dreiviertel Tag, in der 
Zeit von 31cichaelis bis S t . Georgen, leisten, stellen in einer Woche zwei Tage, und als-

dann drei Blochen hintereinander, drei Tage. 

i£. Die zwei zweidriticl Tages-Vauern, welche sieben und siebenzig ciudrittel Tag, in der Zeit 
von ЭТГіфаеІі bis S t . Georgen, leisten, stellen in einer Woche zwei Tage, und alsdann 

zwei V3ochen hintereinander, drei Tage. 

16. Die zwei einhalb Tages-Bauern, welche zwei und siebenzig cinhalb Tag, in der Zeit 
von Michaelis bis S t . Georgen, leisten, stellen in einer Woche zwei Tage, und die zweite 
Woche drei Tage, oder jede zweite Woche fünfTage. 

17. Die zwei eindrittel Tages-Vauern, welche sieben und sechzig zwcidriltel Tag, in der Zeit 
von IIcichaelis bis St . Georgen, leiste», stellen in einer Woche drei Tage, und alsdann 
zwei Wochen hintereinander, zwei Tage. 

19. Die zwei einviertcl Tages-Bauern, welche fünf und sechzig einviertel Tag, in der Zeit 
von Ilcichaelis bis S t . Georgen, leisten^ stellen in einer Woche drei Tage, und alsdann 
drei Wochen hintereinander, zwei Tage. 

19. Die Zwei-Tages-Bauern, welche acht und fünfzig Tage, in der Zeit von Michaelis bis 
,. S t . Georgen, leisten, stellen jede Woche zwei Tage, oder jede zweite Woche vier Tage. 

20. Die ein dreiviertel Tages-Vauern, welche fünfzig dreiviertel Tag, in der Zeit von ЗШ« 
chaelis bis S t . Georgen, leisten, stellen in einer Woche einen Tag, und alsdann drei Wo-
chen hintereinander, zwei Tage. 

21. Die ein zweidrittel Tages-Vauern, welche acht und vierzig eindrittel Tag^ in der Zeit von 

Michaelis bis S t . Georgen, leisten, stellen in einer Woche eine« Tag, und alsdann zwei 

Wochen hintereinander, zwei Tage. 

»2. Die ein einhalb Tages-Vauern, welche drei und vierzig einhalb Tag, in der Zeit von 
Il^ichaelis bis S t . Georgen, leisten, stellen in einer Woche einen Tag, und die andere 

Woche zwei Tage, oder jede zweite Woche drei Tage. 

2Z. Die ein eindrittel Tages-Bauern, welche acht und dreißig zweidrittel Tag, in der Zeit von 
Michaelis bis S t . Georgen, leisten, stellen in einer Woche zwei Tage, uud alsdann zwei 
Wochen hintereinander, einen Tag 

24. Die ein einviertel Tages-Bauern, welche sechs und dreißig einviertel Tag, in der Zeit von 

Michaelis bis S t . Georgen, leisten, stellen in einer Woche zwei Tage, nnd alsdann drei 

Wochen hintereinander, einen Tag. 

25. Die Ein Tages-Vauern, welche neun und zwanzig Tage, in der Zeit von Michaelis bis 
S t . Georgen, leisten, stellen jede Woche einen Tag, oder jede fünfte Woche fünf Tage. 

26. Die dreiviertel Tages-Bauern, welche ein und zwanzig dreiviertel Tag, in der Zeit von 
Michaelis bis S t . Georgen, leisten, stellen jede vierte Woche drei Tage. 

27. Die zweidrittel Tages-Vauern, welche Neunzehn eindrittel Tag, in der Zeit von Michaelis 
bis S t . Georgen, leisten, stellen jede dritte Woche zwei Tage. 

2g. Die einbalb Tages-Bauern, welche vierzehn einhalb Tag, in der Zeit von Michaelis bis 

S t . Georgen, leisten, stellen jede zweite Woche einen Tag, oder jede zehnte Woche fünfTage. 



с. 
F ü r den H ü l ss - G e h o r ch. 

vi. 
Sollte die Guts-Verwaltung wollen die Mistfuhr nach Nceschen zu betreiben, so muffen 

in diesem Falle, dem Bauer für jede Loofjtelle, die er mit achtzig gehörige Fuder Dünger zu be-

führen, und woselbst er diesen Dünger gehörig auszuspreiten hat, fünf fünfsieben tel Pferde-Tage, 

und eben so viel Fuß-Tage, von seinem im Wackeubtich berechneten zwischen St . Geo'rgen und 

Nlichaelis fallenden Hülfs-Gehorch vergütet werden, und falls dieser nicht zureicht, von dem in 

der genannten Zeit fallenden ordinairen Gehorch. Zu dieser Neeschen-Arbeit muß aber jedes Feld 

» zuvor rcviforifch in Loofstellen eingetheilt, und die Rceschrn Nlit Berückflchtignng der Entfernung 

und anderer Umstände, soviel möglich, gleich, nntcr die Bauern vertheilt werden. 

ІІ. 
Bei der Korn-Erndte muß dem Bauer für jede geometrisch eingemeffene Lofstclle, vier 

Tage zn Fuß, vergütet werden. Diesemnach werden nutt die verschiedenen Galtungen von Bauern 
folgendergestalt berechnet: 

i. Dem Fünf-Tages-Bauer darf nicht mehr, als zehn Losstellen, 
2. dem vier dreioicrtel Tages-Bauer darf nicht mehr, als neun eine halbe Lofstclle, 
J. dem vier zweidrjttel Tages-Bauer darf Ulcht mehr, als neun eiudritlel Lofstelle, 
4. dein vier einhalb Tages-Bauer darf nicht mehr, als neun Lofstellen, 
5. dem vier eindrillet Tages «Baner darf nicht mehr, als acht zwei drittel Lofstellen, 
6. dem vier eilwiertcl Tages-Bauer darf nicht mehr, als acht eine halbe Lofstellc, 
7. dem Vier^Tages-Vancr darf nicht mehr, als acht Lofstellen, 
8. dem drei dreiviertel Tages-Bauer darf nicht mehr, als stebcn eine halbe Lofstclle, 

9. dem drei zwei drittel Tages-Bauer darf nicht mehr, als sieben eindritrel Lofstelle, 
io. dem drei einhalb Tages-Bauer darf nicht mehr, ch sieben Lofstellen, 
11. den, drei cindrittel Tages.Bauer darf nicht mehr, als sechs zwcidrittrl Lofstellen, 
12. dem drei eiuvicrtel Tages-Bauer darf nicht mehr, als sechs eine halbe Lofstelle, 

' 13. dem Drei-Tages-Bauer darf nicht mehr, als sechs Lofstelleu, 
14. dem zwei dreiviertel Tages-Bauer darf nicht mehr, als fünf eine halbe Lofstelle, 
*5. dem zwei zweidrittel Tages.Bauer darf nicht mehr, als fünf eindrittel Lofstellen, 
16. dem zwei cinhalb Tages «Bauer darf nicht mehr, als fünf Lofstellen, 
17. dem zwei eindrittel Tages-Bauer darf nicht Mehr, als vier zwcidrittel Lofstellen, 
iQ. dem zwei einviertel Tages.Bauer darf nicht mehr, als vier eine halbe Lofstelle, 
19. dem Zwei-Tages-Bauer darf nicht mehr, als vier Lofstelleu, 
20. dem ein dreiviertel Tages-Bauer darf nicht Mehr, als drei eine halbe Lofstelle, 
21. dem ein zweidritlel Tages-Bauer darf nicht mehr, als drei eindrittel Lofstellen, 
22. den^ cinhalb Tages -Baner darf nicht mehr, als drei Lofstellen, 
23. dem ein eindrittel Tages-Bauer darf nicht mehr, als zwei zweidrittel Lofstellen, 
24. dem ein einviertel Tages-Baner darf nicht mehr, als zwei eine halbe Lofstelle, 
25. dem Ein-Tages «Bauer darf nicht mehr, als zwei Lofstellen. 
26. dem dreiviertel Tages-Bauer darf Nicht mehr, als ein eine halbe Lofstelle, 
27. dem zweidrittel Tages-Bauer darf nicht wehr, als ein eindrittel Lofstelle, 

26. dem einhalb Tages-Bauer darf nicht mehr, als eMe Lofstelle, in jedem Felde, zum Ab-

erndteu angewiesen werden. ч 
/ , ^ < ' - : 



VIII. 

Wenn die (BttUtSjettfäaft die Heu-Erndte nach Neeschen betreiben will, so müssen dem 

Bauer sür dag Nähen, Zusammennehmen und Aufstellen des Heu-Ertrages einer revisorisch eiu-

gemessenen Lofstellc, zwei Fußfoge, zwischen S t . Georgen bis Dtfliehaclis, im Hülf^-Gehorch der« 

gütet werden. 

ІХ. 

Jede Korde wird zn sieben Tagen die N3oche berechnet, welche dem Bauer zu der näuili-

chen Zeit, als sie gestcllct wird, von dem ordiuaircn oder Hülfo-Gehorch zu vergüten sind. 

X . 

DasDtrschrn kann nur alsdauu nachRccschett geschehe», wenn die gesammteKoru-Erndte 

beider Felder unter die Baucrschaft vertheilt worden ist; in welchem Falle für jede revisorische 

Lofstelle, drei Tage zu Fuß zu vergüte» sind; und weil in Folge der Verordnung vom Jahre »804, 

die Erndte im Durchschnitt angenommen worden, so dürfe» von beiden Theilen keine ЗТафсеф* 

nuugen, in Rücksicht deo Erdrescheus der im Nackenbuche angezeigten gesetzlichen Aussaat des 

Winter- oder Sommerfeldes, die Erndtt davon mag geringer oder größer, als vier Fuder von ei-

ner Lofstellc, ausfallen, gemacht werden, wobei es sich von selbst verstehet, daß die Hreschcr das 

angeführte Korn in der Heiz-Nie aufsteekeu. 

Xl. 
Die Fuhren sind nach den wöchentlichen Gehorchs-Tagen z« Pferde, narl> der im Debet 

rubricirten Zahl oonTLersten, mit Einschluß des V3arte-Tages, berechnet. Sollte der Guts-

Besitzer die berechneten Fuhrtage nicht gebrauchen, so stehet es ihm frei, diese zu andern Arbeiten 

zu verwenden; dagegen dürfe», ohne freie Einwilligung des Bauers, nie mehr, als die Hälfte 

der Fnhrcn im Sommer genommen werden. Es darf bei diesem G»te 'keine Fuhre auf eine 

größere Entfernung, als <£>•s*gad$Skx![p:f uud^n^halbe Fuhre entfernter, ab auf die Halft«-

-der-C'ltt'fernuug der aanzen Fuhren geschehet!, und zwar ist in diesem N5ae?enbuchc, die ganze 

Fuhre, mit Einschluß «neo VTarto-Tageo, auf 2. Tage zu Pferde, und die halbe flulyre щ 

Tugen zu Ps"«U)p7 berechnet. 

XII. 

Für jedes Pfund Flachs, welches der Bauer vom Hofeostachs zum Spinne« erhält, wer-

den ihm vom Hülfs-Gehorch sechs Tage zu Fuß vergütet. Für jedesPfuttd Vol le, die der Bauer 

spinnet, werden ihm drei Tage zu Fuß vergütet, und für zwei einhalb Pfund Heede', sechs Tage 

zu Fuß. 

XIII. 
Die Kordenspiunerei geschiehet dergestalt, daß jede Ninter-Korde wöchentlich nicht mehr, 

als ein halbes Pfund Flachs, dreielligt Garn, (d. i. dreitaufeud schwedische Elleu) oder verhält-

nißmäßig, wie im vorigen Punkte gesagt ist, Heede oder V3olle, in Stelle von Flachs, zu spin

nen hat. Die Sonimer-Korde muß während der Weidezeit, wöchentlich nicht mehr, alg einen 

groben Mannsstrumpf stricken. * 

0. 
Allgemeine Bestimmungen. 

ХІ . 

Sollte die Guts: Verwaltung die Reefcheu-Wirthschaft bei Bearbeitung der Hofesfeld er 

einführen wollen, so ist dieses dergestalt erlaubt, daß von dem ordinalen Gehorch, während der 



Feld ̂ Arbeits-Zeit, für dreimaliges Pflügen und Ea.qen, vier einen halben Tag zuPferde auf jede 
Lofstelle abgerechnet wird, zu welchem Zweck dag Feld revisorisch eingetheilt seyn muß. Gleicher« 
gestalt ist es dem Gutsherrn freigestellet, bk etwa übrig bleibenden Hülfs-Gehorchs-Tage im 
Sommer, anch auf den Winter zu verfetzeu; nicht aber umgekehrt, die Hülfs-Gehorchs-Tage 
im Winter, auf den Sommer zu verlegen. 

XV. 

Für Rien-Kerle, Matz« tt. sind für sieben Tage zu Fuß, fünf Tage zu Pferde, pt Ьь 

rechnen; und wenn dergleichen Arbeiten teine Unterbrechung erlauben, so siud die mehrgl'standuen 

Tage, in der nächste« Woche, entweder vom ordinairen oder vom HüIfg-Gehorch zu vergüten. 

XVL 

Für jeden Faden cinscheitiges Brennholz, den der Bauer auf einer Entfernung von sie-
ben Werst, aufhauen und anführen muß, wird ihm ein Sag zu Pferde vergütet. Is t die (5nfc 
fernung bis fünf und dreißig Werfte, mit Hin- und Herfahren, so wird dem Bauer, sü« 
einen Faden cinscheitiges Brennholz, zwei Tage zn Pferde, für Aufhauen und Anführen, 
»ergüter. Is t es zweischeitiges Holz, so werden jedesmal doppelt fo viel Tage berechnet. 

Х І І . 

Bei Bau^M'aterialien wird die Entfernung im Aufhauen und Anführen, auf gleiche 
Weise, wie beim Brennholze, berechnet. 

Х ІІІ. 

Es haben die Knechte und Mägde die Tour, nach welcher sie zur Hofes-Arbeit kommen, 
genau zu halten. Auch ist jeder Arbeiter verbunden, sich mit denen zum Ackerbau und andern 
landwirthschastlichen Arbeiten erforderlichen und im besten Zustande zu erhalteudeu Geräthschaft 
teu, zur angesagten Arbeit einzusiudeu. 

X I X 

Die Natural-Abgaben sind jederzeit, nach gesetzlicher Zahl, NIaaß und Gewicht zu 

empfangen^ 

X X . 

Die Guts-Verwaltung ist verbunden, über jede Abtheilung des Hülfs-Gehorchs, Nättv 
lich, über den von S t . Georgen bis N^ichaelis, so wie über den von ЖіфаЛіе bis S t . Georgen, 
eine« besondern Kcrbstock, und zwar sowohl über Pferde Tage, als Fuß Tage, besonders mit dem 
Saner zu halten. Auch ist sie verbunden, in einem Buche, welches der Bauer in seiner T3ec-
Währung hat, die Schulden desselben an den Hof, so wie die etwanigen Rückstände von Natural-
Abgaben, einzuschreiben, und bei Tilgung darüber, es zu quittireu. 

/ / :'л ' 
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